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Muss ein Mensch Selbstachtung haben, um Empfänger der Menschenwürde zu 
sein? Spielt Menschenwürde auch in der Wirtschaft und im Rechtssystem eine 
Rolle? Und wie lässt sich „Menschenwürde“ überhaupt definieren? Im Dossier 
findet man die philosophischen Hintergründe zum Thema „Menschenwürde“.
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Aufbau des Themendossiers 

Den Einstieg ins Themendossier bieten die 
Grundfragen zur Menschenwürde, die den 
Ursprung und die Rechtfertigung der Men-
schenwürde thematisieren (Seite 4 und 5). 
Auf den folgenden Seiten wird untersucht, 
inwiefern der Schutz und die Verletzung 
der Menschenwürde mit den Menschen-
rechten zusammenhängen (Seite 6 und 7). 
Anschliessend wird auf den Seiten 8 und 9 
spezifisch betrachtet, was Menschenwür-
de im Rechtssystem, vor allem hinsichtlich 
strafrechtlicher Sanktionen, bedeutet. Auf 
Seite 10 und 11 wird die Frage aufgewor-
fen, ob sich Wirtschaftstheorien überhaupt 
mit dem Prinzip der Achtung der Menschen-
würde vereinbaren lassen. Auf Seite 12 und 
13 findet man ein Interview mit Dr. Holger 
Baumann, der Leiter des Netzwerk „Men-
schenwürde in praktischen Kontexten“ am 
Ethik-Zentrum in Zürich ist. 
Wo und wie Menschenwürde im Alltag und 
in der Schweiz eine Rolle spielt, erfährt 
man auf den Seiten 14 und 15. Das Dos-
sier wird durch die Frage abgeschlossen, 
ob die Menschenwürde von Selbstachtung 
abhängt oder nicht.
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Der Verein Philosophie.ch 

Der Verein Philosophie.ch erstellt die The-
mendossiers unter dem Aspekt der Wissen-
schaftskommunikation. Mehr Informationen 
zu Philosophie.ch finden Sie auf 
www.philosophie.ch/about.

Es wird darauf Wert gelegt, die Herzstücke 
der philosophischen Debatten zu umreis-
sen. Dabei werden z.T. einige Argumenta-
tionsschritte der einzelnen Theorien aus-
gelassen; der Leserschaft stehen jedoch 
mittels dem Quellenverzeichnis und den Li-
teraturtipps (online) beste Möglichkeiten zur 
Verfügung, eigene Fragen zu den Theorien 
selbstständig weiterzuverfolgen. 

Das Themendossier steht online als PDF-
Download auf www.philosophie.ch/themen-
dossiers zur Verfügung.

Die Reihe der philosophischen Themen-
dossiers wird durch die freundliche Unter-
stützung der Dr. Charles Hummel Stiftung 
ermöglicht.



3

Jeder Mensch verfügt über eine unver-
äusserliche Würde! Aber kann ein Mensch 
seine Würde verlieren? Es scheint, dass 
Verletzungen der Menschenwürde und ein 
Verlust der Würde nicht gleichzusetzen sind. 
So lässt sich beispielsweise dafür argumen-
tieren, dass das Recht, nicht gedemütigt zu 
werden, auch dann bestehen bleibt, wenn 
tatsächlich eine Demütigung stattfindet. 
Wie es um das Verhältnis zwischen Selbst-
achtung und Menschenwürde steht, erfährt 
man auf Seite 16 und 17 des Themendos-
siers. Die philosophischen Grundfragen der 
Menschenwürde gehen jedoch über diesen 
Fall hinaus: Wie lässt sich die Menschen-
würde überhaupt begründen und was ist ihr 
Ursprung? Ist die Menschenwürde schlicht-
weg angeboren oder ist sie abhängig von 
gewissen Eigenschaften? Diese Fragen 
werden zu Beginn des Dossiers auf den 
Seiten 4 und 5 untersucht.
Inwiefern Menschenwürde mit den Men-
schenrechten zusammenhängt und diese 
begründet, wird ebenso betrachtet, wie die 
Frage, ob der Schutz und die Verletzung der 
Menschenwürde im Zusammenhang mit 
den Menschenrechten verstanden werden 
muss. Diese Ausführungen befinden sich 
im Kapitel „Schutz und Verletzung der Men-
schenwürde“ auf den Seiten 6 und 7.
Da die Menschenwürde vor allem auch 
eine Schutzfunktion im Rechtssystem ge-
genüber dem Staat einnimmt, findet man 
auf den Seiten 8 und 9 Ausführungen in 

Der Begriff „Menschenwürde“ ist sehr geläufig: Jede und jeder scheint intuitiv zu wissen, 
was damit gemeint ist. Aber wie definiert sich Menschenwürde tatsächlich? Die Tatsa-
che, dass die Menschenwürde in fast allen Lebensbereichen – in zwischenmenschlichen 
Beziehungen, Arbeitssituationen, im Gesundheits- und Rechtssystem etc. – zumindest 
im Hintergrund eine Rolle spielt, verleiht dieser Frage eine besondere Dringlichkeit.

Hinsicht auf strafrechtliche Sanktionen und 
der diesbezüglichen Wichtigkeit der Ach-
tung der Menschenwürde. Anschliessend 
wird untersucht, ob Menschenwürde auch 
in Wirtschaftstheorien eine Rolle spielt. Die 
unterschiedlichen Konzeptionen, beispiels-
weise von Adam Smith, der den Markt als 
Form der Menschlichkeit verstand, zeigen 
dabei, dass der Platz der Menschenwürde 
in der Wirtschaft immer wieder neu erkämpft 
werden muss (Seite 10 und 11). 
Dr. des. Holger Baumann beantwortet im In-
terview auf Seite 12 und 13 unter anderem 
die Frage, wie sich Menschenwürde ethisch 
begründen lässt und welche Funktion das 
„Netzwerk Menschenwürde“ des Ethik-Zen-
trums in Zürich innehat.
Dass Menschenwürde auch aus dem Alltag 
jedes Einzelnen kaum wegzudenken ist, 
zeigt Seite 14. Auch auf institutioneller Ebe-
ne spielt die Menschenwürde eine grosse 
Rolle: In der Schweiz gibt es – neben di-
versen Bundesstellen – 84 NGO‘s, die sich 
mit dem Thema befassen (Seite 15).

Im vorliegenden philosophischen Themen-
dossier wird somit gezeigt, dass der Mensch 
ständig vom Thema Würde begleitet ist. 
Dabei wird auch deutlich, welche Schwie-
rigkeiten der Begriff in sich birgt und dass 
es sich lohnt, genau hinzuschauen und sich 
selbst ein möglichst klares Bild davon zu 
schaffen, was man unter Menschenwürde 
versteht und wie man diese achten kann.

Einleitung
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Grundfragen zur Menschenwürde

Nicht jeder Mensch kann eine Definition der 
Menschenwürde geben, dennoch haben die 
meisten Menschen eine vage Idee davon, 
was sie in etwa darunter verstehen können. 
Dinge, wie Folter als Verletzung der Men-
schenwürde oder Abtreibung als aktuelle 
Fragestellung in diesem Zusammenhang, 
kommen einem beispielsweise in den Sinn.
Die Menschenwürde ist jedoch nicht nur 
eine „schöne Idee“, sondern etwas Reales. 
Werden die Aussagen „Jeder Mensch hat 
ein Recht auf Würde“ und „Jeder Mensch 
hat ein Recht auf ein glückliches Leben“ 
miteinander verglichen, so sind sie im Grun-
de zwar nicht unähnlich, unterscheiden sich 
dennoch darin, dass die erste Aussage eine 
gewisse Rechtskraft besitzt. Im Diskurs 
über Menschenwürde werden darum gern 
Rechtstexte zitiert. Als Beispiel steht in der 
Bundesverfassung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft:

BV, Art. 7        Menschenwürde
Die Würde des Menschen ist zu achten und 
zu schützen. (1) 

Die Menschenwürde ist heutzutage also vie-
lerorts ein geschütztes Rechtsgut. Dies war 
jedoch nicht immer so: Der Ursprung der 
gesetzlichen Verankerung der Menschen-
würde wird oft nach dem Zweiten Weltkrieg 
in der Charta der Vereinigten Nationen 1948 
verortet. (2) Auf nationaler Ebene  wurde die 
Würde eines Individuums bereits in der Prä-
ambel der irischen Verfassung 1937 explizit 
erwähnt. (3)
Einige Staaten haben seither die Men-
schenwürde in ihre Verfassung aufgenom-
men (4), was das Konzept zu etwas konkret 
Wahrgenommenem macht, anstatt lediglich 
zu einer philosophischen Theorie.

Trotzdem ist es mitunter schwer, die genaue 
Bedeutung des Begriffes explizit festzuma-
chen. Im Folgenden darum ein paar zentrale 
Fragestellungen als Versuch, verschiedene 
Ideen zu ordnen: Wieso haben Menschen 
überhaupt Würde? Können sie die Würde 

auch verlieren? Wer kann die Würde eines 
Menschen verletzen? Und schliesslich: Wo 
fängt die Würde an und wo hört sie auf?

Wieso Würde?
Nehmen wir an, der Mensch besitzt eine 
Würde. Woher kommt diese, was ist ihr Ur-
sprung?
Eine Möglichkeit ist, dass die Würde auf 
gewisse menschliche Eigenschaften zu-
rückzuführen ist. Cicero, der vorchristliche 
römische Philosoph, spricht von „axioma“, 
einem Wertbegriff der (im Unterschied zum 
allgemeinen Wertbegriff „axia“) nur auf den 
Menschen anwendbar ist. Diesen besonde-
ren Wert erhält er durch die Fähigkeit, seine 
Vernunft zu gebrauchen, sprich vernünftig zu 
handeln. (5) Eine Alternative dazu stellt Gio-
vanni Pico della Mirandola im 15.Jahrhun-
dert in seiner Schrift „De hominis dignitate“ 
dar, in der er die Willensfreiheit des Men-
schen als die relevante Eigenschaft nennt.
(6) Dass der Mensch nicht durch Naturge-
setze oder Triebe geleitet ist, wie eine Puppe 
vom Puppenspieler, soll ihn einzigartig und 
zum Träger einer speziellen Würde machen. 
Nebst Vernunft und Willensfreiheit ist auch 
die Autonomie (hier als Selbstbestimmug 
zu verstehen) ein möglicher Ursprung der 
menschlichen Würde. Dies ist ein Gedanke, 
den wir beispielweise bei Kant finden. (7)
Die zweite Möglichkeit ist jedoch, dass die 
Würde aus dem „Mensch sein“ an sich ent-
springt. Der Unterschied zur ersten Variante 
ist dabei, dass wirklich jeder Mensch Würde 
hat, auch wenn er zum Beispiel durch Ge-
fangenschaft in seiner Selbstbestimmung 
eingeschränkt wird oder auf Grund einer 
psychischen Krankheit im Gebrauch der 
Vernunft. Jeder Mensch hat hiernach Men-
schenwürde. Zwischen diesen zwei Mög-
lichkeiten steht noch eine dritte: Ein Mensch 
besitzt seine Würde auf Grund des Potenti-
als, gewisse Eigenschaften (wie z.B. die in 
der ersten Variante erwähnten) zu haben. 
Damit ist gemeint, dass beispielsweise ein 
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zum Beispiel die Erniedrigung einer Person, 
oder gemäss Kant das Verwenden eines 
Menschen als blosses Mittel zum Zweck.
Wer jedoch zu solch einer Verletzung der 
Menschenwürde imstande ist, ist ebenfalls 
eine Frage, die noch immer Diskussions-
stoff liefert. Können nur Aussenstehende 
die Würde eines Menschen verletzen, oder 
verletzt eine Frau, die freiwillig bei einer 
Peepshow mitwirkt, ihre eigene Würde? (8)

Anfang und Ende der Würde
In der Diskussion um Abtreibung oder For-
schung mit Embryonen hat die Frage nach 
dem Anfang der Würde grosse Relevanz. 
Bezüglich möglicher Antworten sehen wir 
erneut eine Abhängigkeit von der Frage 
nach dem Ursprung der Würde. Einem Em-
bryo könnte man zum Beispiel eine aktuale 
Autonomie absprechen, das Potential zur 
Autonomie ist in einem „gesunden“ Embryo 
jedoch vorhanden.
Wie steht es mit toten Menschen? Auch 
ihnen kann man zum Beispiel die Eigen-
schaft, die Vernunft gebrauchen zu können, 
absprechen, da ein toter Körper soweit wir 
wissen keine Gedanken (weder vernünftig 
noch unvernünftig) hat. Doch selbst das Po-
tential kann dem Toten abgesprochen wer-
den, wenn man davon ausgeht, dass keine 
Wiederbelebung möglich ist, und der Tote 
die relevanten Eigenschaften in der Zukunft 
daher nicht mehr haben kann. In diesem 
Zusammenhang stellt sich dann die Frage, 
ob die Bestimmung des Potentials auf die 
Zukunft gerichtet ist (die Möglichkeit, eine 
Eigenschaft in der Zukunft zu haben) oder 
auch auf die Vergangenheit (da man die Ei-
genschaften hatte, hat man das Potential).

gesunder Embryo auch bereits eine Men-
schenwürde besitzt, da er für gewöhnlich zu 
einem Menschen mit gewissen Eigenschaf-
ten heranwächst.

Zusammenfassend kann man die drei Mög-
lichkeiten folgendermassen darstellen: Ent-
weder man hat die Menschenwürde auf 
Grund bestimmter menschlicher Merkmale, 
oder man hat sie, weil man diese Merkmale 
haben könnte, oder man hat sie schlichtweg 
dadurch, dass man ein Mensch ist.

Beständig und unveräusserlich?
Eine weitere Frage ist, ob man seine Men-
schenwürde verlieren kann, oder ob es le-
diglich möglich ist, die Menschenwürde 
eines Menschen zu verletzen. Diese Frage 
knüpft an die vorherige Frage nach dem 
Ursprung der Würde an, denn je nachdem, 
welche Möglichkeit man wählt, fällt die Ant-
wort unterschiedlich aus. Eigenschaften 
kann man durch Veränderung des Selbst 
oder durch Veränderung der äusseren Um-
stände verlieren. Die Eigenschaft, hungrig 
zu sein, verliert man zum Beispiel, wenn 
man genügend isst. Verliert man bei Ver-
änderungen die Eigenschaften, welche für 
die Menschenwürde relevant sind, impliziert 
dies, dass man auch die Menschenwürde 
verlieren (und wiedergewinnen) kann.
Wie steht es um das Potential, gewisse Ei-
genschaften zu haben? Je nachdem, wie 
man Potential versteht. Die Frage dabei ist, 
ob es ausreicht menschlich zu sein, um das 
Potential zu haben, oder ob das Potential 
durch die Gene festgelegt wird. Zum Bei-
spiel, wenn bereits zu bestimmen ist, dass 
ein Embryo zu einem vollausgebildeten 
Menschen wird, ist zu fragen, ob damit das 
Potential zu den menschlichen Eigenschaf-
ten besteht.

Wer kann die Würde eines Menschen 
verletzen?
Auch wenn keine Einigung darüber besteht, 
ob die Würde verloren werden kann oder 
nicht, so sind sich die meisten Leute darü-
ber einig, dass es Verletzungen der Men-
schenwürde gibt. Solche Verletzungen sind 

Bundesarchiv, Bild 183-J0311-0302-001
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Zustimmung des Betroffenen nicht eindrin-
gen darf. (…) Die Würde des Menschen 
verpflichtet den Staat jedoch nicht nur zum 
Unterlassen mancher Handlungen, sondern 
auch zum aktiven Schutz des Einzelnen. So 
muss der Staat das Leben, auch das unge-
borene, schützen und, etwa indem er So-
zialhilfe bewilligt, dafür Sorge tragen, dass 
dem Einzelnen ein menschenwürdiges Le-
ben ermöglicht wird.“ (9)

Aus diesen Zeilen lässt sich herauslesen, 
dass der Mensch keinem Zweck geopfert 
werden darf, oder in anderen Worten, in-
strumentalisiert werden darf. Dieses Instru-
mentalisierungsverbot steht in engem Zu-
sammenhang zur Menschenwürde und wird 
zumeist mit der Formulierung von Immanuel 
Kant verdeutlicht: „Handle so, dass du die 
Menschheit sowohl in deiner Person, als 
in der Person eines jeden andern jederzeit 
zugleich als Zweck, niemals bloss als Mittel 
brauchst.“ (10)

Schutz und Verletzung 
der Menschenwürde

Wie gezeigt wurde, ist der Schutz der Men-
schenwürde auch in der Schweizer Bundes-
verfassung verankert. Der Umstand, dass 
der Begriff Menschenwürde nicht leicht zu 
definieren ist, vereinfacht die Frage, was 
denn in der Praxis unter dem Schutz der 
Menschenwürde zu verstehen ist, keines-
wegs. So ist auch in der juristischen Praxis 
der Begriff auslegungsbedürftig. Im Rechts-
lexikon lässt sich zur Verletzung der Men-
schenwürde Folgendes lesen:
„Die Menschenwürde ist verletzt, wenn der 
Einzelne zum bloßen Objekt staatlichen 
Handelns gemacht, insbesondere wenn er 
zur Durchsetzung staatlicher Ziele als Mittel 
missbraucht wird, wie es etwa bei medizi-
nischen Menschenversuchen oder Zwangs-
verschleppung der Fall sein kann.
Darüber hinaus verbietet der Schutz der 
Menschenwürde Demütigung, Bloßstellung 
oder Erniedrigung des Einzelnen und ge-
währt ihm umgekehrt einen privaten und 
persönlichen Bereich, in den der Staat ohne 
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Menschenwürde und Menschenrecht
In welchem Zusammenhang stehen Men-
schenwürde und die sogenannten „Men-
schenrechte“? Es lässt sich einerseits dafür 
argumentieren, dass die Menschenwürde 
als Grund für die Menschenrechte aufge-
fasst werden kann und vor der gesetzlichen 
Verbindlichkeit der Menschenrechte bereits 
vorausgesetzt ist. Andererseits wird die 
Menschenwürde in Form der Gesetzestexte 
der Menschenrechte explizit anerkannt. (11)
Heiner Bielefeldt erörtert, inwiefern die ge-
setzliche Verankerung der Menschenrechte 
mit der Menschenwürde zusammenhängt: 
„Dass die Menschenwürde Grund der Men-
schenrechte ist, heisst nicht, dass letztere 
aus ihr schlichtweg ‚abgeleitet‘ werden kön-
nen. Menschenrechte entstehen vielmehr 
in Antwort auf öffentlich artikulierte Erfah-
rungen strukturellen Unrechts. Beispiele 
sind die zerstörerischen Auswirkungen 
militanter religionspolitischer Fraktionsbil-
dungen in der frühen Neuzeit, (…) die ge-
sellschaftliche Ausgrenzung von kulturellen 
oder sexuellen Minderheiten, repressive 
Rollenmuster in patriarchalen Familien-
strukturen, kolonialistische Ausbeutung 
und Bevormundung, die getragen sind von 
rassistischen Ideologien der Ungleichheit 
und schliesslich vor allem der von den Na-
tionalsozialisten durchgeführte Genozid 
an den europäischen Juden und anderen 
verfolgten Gruppen, auf den die allgemei-
ne Erklärung der Menschenrechte in ihrer 
Präambel verweist, wenn dort von ‚Akten 
der Barbarei‘ die Rede ist, ‚die das Gewis-
sen der Menschheit mit Empörung erfüllen‘. 
Als politisch-rechtliche Antworten auf Erfah-
rungen strukturellen Unrechts bleiben die 
Menschenrechte historisch unabgeschlos-
sen. Dass das [deutsche] Bundesverfas-
sungsgericht sich, wie in der Entscheidung 
zur Online-Durchsuchung geschehen, mit 
der ‚Vertraulichkeit und Integrität informati-
onstechnischer Systeme‘ würde beschäfti-
gen müssen, hätte in der Gründungsphase 
der Bundesrepublik noch niemand voraus-
sehen können.“ (12) Die Menschenwürde 
umspannt somit alle Menschenrechte.

Verletzungen der Menschenwürde
Aus diesen Zeilen geht somit auch hervor, 
dass eine Verletzung der Menschenwürde 
vorliegen kann, ohne dass bereits ein ent-
sprechendes Menschenrecht existiert.
Beispiele für Verletzungen der Menschen-
würde sind zahllos und ziehen sich quer 
durch die abendländische Geschichte, wel-
che geprägt ist von Folter, Ausbeutung, Un-
terdrückung und Gewalt in allen möglichen 
Bereichen des menschlichen Lebens. Clau-
dio Hoffmann schreibt hierzu: „Die herr-
lichen Kulturleistungen sind immer verbun-
den mit Qualen derer, die ausgebeutet, 
geschunden, vergewaltigt und vernichtet 
worden sind. Zu jedem griechischen oder 
römischen Tempel gehören ausgepeitschte 
Sklaven, die Martern und Wunden von Men-
schen, die sich nicht mehr weiterschleppen 
können unter der Last und den Qualen. 
(…) Und noch heute lebt unsere zivilisierte 
Wohlstandsgesellschaft von verhungernden 
Zuckerrohrarbeitern, von vertriebenen und 
erschlagenen Indianern (…).“ (13)

Die Frage stellt sich somit: Ist die Menschen-
würde tatsächlich genügend geschützt?
Noch vor knapp 20 Jahren galt beispiels-
weise in Deutschland weder eine drohende 
Steinigung einer Frau in ihrem Heimatland 
als Asylgrund, noch wurden die in ihrem 
Heimatland bereits ausgeführten Peit-
schenhiebe in Deutschland als Folter aner-
kannt. (14) Obwohl in diesem Fall die Gen-
fer Flüchtlingskommission um eine solche 
sogenannte „geschlechtsspezifische Ver-
folgung“ (15) in der Zwischenzeit erweitert 
wurde, zeigt das Beispiel doch auch, dass 
Verletzungen der Menschenwürde durch 
das Bestehen der universalen Menschen-
rechte nicht komplett verhindert werden 
können.
Wie also lassen sich Verletzungen der Men-
schenwürde restlos vermeiden? Bleibt dem 
Menschen nichts anderes, als den – an Im-
manuel Kants kategorischen Imperativ an-
gelehnten Satz – „Was Du nicht willst, das 
man dir tu, das füg auch keinem andern zu“ 
in die Tat umzusetzen?
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Wie bereits auf Seite 4 erwähnt, ist der 
Schutz der Menschenwürde Teil des posi-
tiven Rechts (d.h. des von Menschen ge-
schaffenen Rechts) in mehreren Ländern. 
Da die Menschenwürde hierbei als ein ge-
schütztes Rechtsgut angesehen wird, ist 
es umso bedenklicher, wenn durch das 
Rechtssystem selbst eine Verletzung der 
Menschenwürde geschehen kann: und 
zwar bei der Verhängung von menschenun-
würdigen Strafen.

Überfüllte und fragwürdige Gefängnisse
Ein klarer Fall der Verletzung der Men-
schenwürde stellt Folter dar: Im internatio-
nalen Strafrecht ist Folter gemäss der UN-
Antifolterkonvention (Convention against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or De-
grading Treatment or Punishment) verboten 
und muss verfolgt werden – zumindest für 
die Länder, welche den Vertrag ratifiziert ha-
ben (momentan 155 Staaten (16)).

In der UN-Antifolterkonvention selbst steht, 
dass das Verbot der Folter aus der Men-
schenwürde abzuleiten ist. (17) In Artikel 1 
der UN-Antifolterkonvention findet sich eine 
Definition der Folter, in welcher das Zufügen 
von schwerwiegendem Schmerz und Lei-
den, als Form der Bestrafung für Straftäter 
oder Verdächtige, Informationsbeschaffung 
oder sonstige Diskriminierung genannt wer-
den. Folter als Form der Bestrafung ist also 
klar nicht zulässig. Man denke an die Skan-
dale, welche die Zustände in den Gefäng-
nissen Abu-Ghuraib und Guantanamo Bay 
hervorriefen. (18)

Ein weniger klares Beispiel für die Verlet-
zung der Menschenwürde im Strafvollzug 
sind überfüllte Gefängnisse. (19) In 124 
Ländern der Welt wird die offizielle Kapazi-
tät der Gefängnisse überschritten. (20) Der 
Spitzenreiter ist Haiti, wo im Durchschnitt 
viermal so viele Gefangene verweilen als 
die Gefängnisse an Gefangenen beherber-
gen könnten. In der Schweiz liegt die Be-
legungsquote bei 100.3%. Bei Quoten, die 
zu weit über die Kapazität hinausgehen, 
wird die Vollzugsgestaltung erschwert, und 
es entstehen inakzeptable Zustände für die 
Gefangenen. Dies ergibt sich aus der Tat-
sache, dass mit der Angabe der Maximal-
belegung eine Limite gesetzt wird, die nicht 
überschritten werden soll. Wird sie aber – 
wie in vielen Fällen – überschritten, ergibt 
sich daraus ein klarer Widerspruch.

Schandstrafen
Doch auch andere Formen der Bestrafung 
können einen Verstoss gegen die Men-
schenwürde darstellen. Man denke an mit-
telalterliche Strafen wie den Pranger, den 
Schandkorb und dergleichen. 
Mit der Renaissance kam man von sol-
chen „Schandstrafen“  ab, aber in jüngster 
Zeit beginnen gewisse Formen davon in 
den Vereinigten Staaten wieder aufzutau-
chen. Ironischerweise auf Grund der über-

Menschenwürde im Rechtssystem

Foto von: Zósimo. Zu sehen: “Guantanamo”. Eine Skulptur von José Antonio Elvira.
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füllten Gefängnisse. (21) In einem Artikel in 
der Frankfurter Allgemeine beschrieb der 
Rechtswissenschaftler und Rechtsphilo-
soph Michael Pawlik einige Schandstrafen, 
wie zum Beispiel das Tragen von Armbän-
dern oder T-Shirts, auf denen die begangene 
Straftat beschrieben wird, oder gar, dass der 
Straftäter sich mit einem entsprechenden 
Schild vor dem Gerichtsgebäude aufstellen 
muss. (22) Eine beunruhigende Ähnlichkeit 
besteht zwischen letzerem und dem mittel-
alterlichen Pranger. Weitere Beispiele für 
Schandstrafen sind das Veröffentlichen der 
Namen von gewissen Straftätern oder das 
Kennzeichnen von Häusern, in denen ge-
wisse dieser Straftäter wohnen. (23)
Sowohl Pawlik in seinem Artikel als auch 
James Q. Whitman in seinem Aufsatz „What 
is Wrong with Inflicting Shame Sanctions?“ 
schreiben, dass diese Art der Bestrafung 
auf viele Menschen intuitiv „irritierend“ oder 
gar „falsch“ wirkt. Was ist also verkehrt an 
Schandstrafen? Pawlik schrieb, dass es an 
einer Verletzung der Diskretion liegt. Wenn 
ein Straftäter mit einem Schild vor dem Ge-
richtshaus stehen muss, ist das öffentlicher 
als wenn er ins Gefängnis geschickt wird 
oder eine Geldstrafe bezahlen muss. Wohl 
besteht zwischen Scham und Öffentlichkeit 
ein reeller (wenn auch nicht notwendiger) 
Zusammenhang, aber ist dies das einzige 
was uns an Schandstrafen stören kann?

Unberechenbarkeit der Strafe als Wür-
deverletzung
Whitman geht in seinem Aufsatz einen 
Schritt weiter. Er fragt, wieso Schandstra-
fen – die er explizit als Würde verletzend 
bezeichnet (24) –, falsch sind und nicht 
nur, wieso sie uns als falsch erscheinen. Er 
betrachtet dabei verschiedene Argumente 
wie das „Viktorianische Argument“, nämlich 
dass eine öffentliche und schandvolle Art 
der Bestrafung „verrohend“ für die Gesell-
schaft ist und das Brutale und Tierische im 
Menschen fördert. Oder auch das „Christ-
liche Argument“, nach welchem es besser 
ist, ein Gefühl der Schuld und Reue in einem 
Straftäter hervorzurufen als Scham. Als 
letztes betrachtet Whitman das „Politische 

Argument“, welches besagt, dass Schand-
strafen einer weisen und sauberen Verwen-
dung der Staatsmacht widersprechen. (25)]
Keines dieser Argumente überzeugt ihn 
gänzlich, und er bringt schliesslich sein ei-
genes Argument vor. Seiner Meinung nach 
sind Schandstrafen falsch, da sie zu einer 
Art Lynchjustiz führen, bei dem das Rechts-
system die Kontrolle über die Bestrafung 
verliert, da sie fast gänzlich der Gesellschaft 
überlassen ist. Darin liegt nach Whitman 
die Würdeverletzung. Es gehöre zu unserer 
modernen Auffassung von Menschenwür-
de, dass eine gewisse „Voraussehbarkeit“ 
gewährleistet sein muss, und zwar sowohl 
bei Bestrafung als auch in anderen Belan-
gen. Herleiten lässt sich dies aus unserer 
Gesellschaftsstruktur: Wenn man am Geld-
automaten Geld abhebt, dann will man si-
cher sein, dass man auch den richtigen Be-
trag erhält, zum Beispiel.

Die Reaktion der Gesellschaft auf einen 
Straftäter ist schwer vorauszusehen. Durch 
das Kennzeichnen einer Person als Straf-
täter kann sich die Öffentlichkeit dazu auf-
gefordert sehen, nach eigenem Ermessen 
zu strafen. Vielleicht sieht sie sich sogar 
darin berechtigt, selbst strafbare Mittel der 
Bestrafung anzuwenden, wie zum Beispiel 
Gewalt oder gar Tötung.

Whitmans Auffassung von Menschen-
würde
Betrachten wir Whitmans Auffassung von 
Menschenwürde unter dem Blickwinkel von 
Seite 4 und 5 des vorliegenden Themendos-
siers, dann können wir mehrere Schlüsse 
ziehen. Zum Beispiel scheint sein Würde-
begriff dynamisch zu sein, da er von einer 
„modernen Auffassung“ ausgeht, die unter 
anderem abhängig von einer Gesellschafts-
form ist. Die Menschenwürde ist für ihn 
also ein Konzept, das nicht von Natur aus 
vorgegeben ist, sondern sich mit der Zeit 
verändern und den Umständen anpassen 
kann. Auch scheint Whitman nicht von einer 
„veräusserbaren“ Menschenwürde auszu-
gehen, denn selbst Straftäter besitzen sie 
noch, und man hat sie zu respektieren.
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Durch die bestehende Wichtigkeit der Wirt-
schaft für die Gesellschaft drängt es sich 
auf, die Menschenwürde im Verhältnis zur 
Wirtschaft zu betrachten. Ein hinsichtlich der 
Menschenwürde grundlegend zu beachten-
der Umstand ist die gegebene menschliche 
Abhängigkeit von der Natur, anderen Per-
sonen und der Gesellschaft. 
Die unterschiedlichen Perspektiven auf den 
Zusammenhang zwischen Bedürfnissen, 
Menschenwürde und Wirtschaft umfassen 
nicht nur philosophische Theorien wie die-
jenigen von Aristoteles, Immanuel Kant, 
Adam Smith, Karl Marx oder Jean-Jacques 
Rousseau, sondern auch religiöse Ansätze. 

Im Folgenden werden die Thesen von Ari-
stoteles und Adam Smith der modernen 
Sichtweise des „Homo oeconomicus“ und 
des „Humankapitals“ gegenübergestellt.

Wirtschaft als Herrschaftsbeziehung
Gemäss Aristoteles zeichnet sich der 
Mensch dadurch aus, dass ihm Denken, 
Begreifen und Aussprechen (26) gegeben 
sind. Menschlich ist er dann, wenn er sich 
in einer Beziehung zu einem anderen freien 
und gleichen Menschen damit auseinander-
setzt, was ungerecht oder gerecht im Rah-
men eines guten Lebens der gesamten Ge-
sellschaft (Polis) ist. (27) 
Aristoteles versteht solche, die Menschlich-
keit ermöglichenden Beziehungen, als poli-
tische. Reiner Manstetten schreibt in Bezug 
auf Aristoteles Sichtweise auf die Wirtschaft: 
„Wirtschaft ist für Aristoteles ein Bereich, 
dessen Signatur geradezu die Abwesenheit 
des Politischen ist: Abhängigkeit und alle 
daraus entstehenden menschlichen Äng-
ste, Nöte, Mühen und Sorgen sind diesem 
Bereich eigen. (...) Aus dem Bereich der 
Politik wird die Erfahrung von Bedürftigkeit, 
Abhängigkeit und Sorge abgewälzt auf das 
Hauswesen (oikos). Ziel der klugen Verwal-
tung dieses Hauswesens, der oikonomie, 
ist gemäss Aristoteles die Befriedigung von 

täglich wiederkehrenden Bedürfnissen, die 
Sorge um Nahrung, Kleidung und materi-
eller Besitz. (...) Mit Ausnahme der Verhält-
nisse von Ehe und Familie ist das Haus ein 
Bereich despotischer Herrschaftsverhält-
nisse. (...) Am Hauswesen, nicht etwa an 
Marktverhältnissen, liest Aristoteles die Ei-
genart der Wirtschaftsphäre ab. Aus dieser 
Perspektive ist Menschenwürde aus ihr sy-
stematisch ausgeschlossen.“ (28)

Markt als Menschlichkeit
Im Gegensatz zu Aristoteles versteht Adam 
Smith, welcher als Begründer der moder-
nen Wirtschaftstheorie gilt, den Umgang 
mit solchen Abhängigkeiten als Ausdruck 
der Menschlichkeit. Gemäss Smith nötigen 
diese Abhängigkeiten den Menschen dazu, 
Fähigkeiten zu entwickeln, um diese Be-
dürfnisse zu stillen. (29) 
Durch Marktbeziehungen kooperieren Men-
schen miteinander und respektieren das Ei-
gentum des anderen. „Darüber hinaus muss 
aber jede Person in jedem Tausch direkt auf 
die Wünsche und Interessen des Tausch-
partners eingehen. Nicht der Blick auf den 
eigenen Nutzen und den eigenen Gewinn, 
sondern der Blick auf das, was den Tausch-
partner interessiert und wessen er bedarf, 
ist gefordert, wenn man auf dem Markt er-
halten will, was man benötigt. (...) Der Markt 
ist für Smith der Ort, an dem sich etwas zu-
tiefst Menschliches offenbart: Die Angewie-
senheit auf andere und die Notwendigkeit, 
einander Dienste zu leisten,“ (30) schreibt 
Manstetten.

Doch wie verhält es sich um das Streben 
nach eigenen Vorteilen? 
Gemäss Smith ist es das Eigeninteresse, 
welches es ermöglicht, dass ein maximaler 
Wohlstand in einer Volkswirtschaft ermögli-
cht wird. (31) Die Wirtschaftssphäre ist so-
mit durch das Eigeninteresse – welches die 
Nutzenmaximierung für die Gesellschaft er-
möglicht –, gerechtfertigt.

Menschenwürde in der Wirtschaft
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Abhängigkeit versus Möglichkeit
Was Manstetten anspricht, bezieht sich auf 
die tatsächlich bestehende Angewiesenheit 
des Menschen auf bestimmte Güter (wie 
bspw. Trinkwasser). 
So wie Adam Smith die durch die Wirtschaft 
bestehende Möglichkeit sah, humanitäre 
Bedürfnisse zu stillen, besteht in der Logik 
der heutigen Wirtschaftstheorie ein eben-
so grosses Potential an Unmenschlichkeit 
durch ungleiche Verteilung von Armut und 
Reichtum. 
Manstetten schreibt dazu selbst: „Weltweit 
ist Wirtschaft nicht das Feld, auf dem Men-
schenwürde gegeben ist, sondern vielmehr 
ein solches, auf dem immer wieder neu 
darum gerungen werden muss, dass alle 
Menschen dazu befähigt werden, ein men-
schenwürdiges Leben zu führen.“ (35)
Dass diese menschliche Abhängigkeit nicht 
zu einem Missbrauch der Arbeitskräfte oder 
des Konsumverhaltens führt, stellt somit 
eine grosse Herausforderung für die heutige 
Wirtschaftstheorie dar.

Quelle: Deutsche Fotobibliothek

Homo oeconomicus und Humankapital
Das vorherrschende Modell der modernen 
Wirtschaftstheorie besagt, dass der Mensch 
als „egoistischer rationaler Nutzenmaximie-
rer“ (32) zu verstehen ist. 
Dieses Modell ist insofern unabhängig von 
der Menschenwürde zu verstehen, als es 
die politische Ordnung benötigt, welche ge-
setzliche Regelungen zur Menschenwürde 
gegenüber der Wirtschaft durchsetzt und 
eine Instrumentalisierung des Menschens 
zu verhindern versucht. (33) Beachtenswert 
ist hierbei, dass der Mensch nicht nur als 
Konsument, sondern – durch seine geleiste-
te Arbeit – ebenfalls als Produktionsmittel 
eines Unternehmens verstanden wird. Aus 
dieser Perspektive bietet der Mensch seine 
Arbeitskraft als Instrument seiner eigenen 
Wünsche.
Der wirtschaftende Mensch muss sich, vor 
allem im Rahmen eines auf Menschenrech-
ten fundierten Verfassungsstaates, kaum 
mit dem Thema Menschenwürde auseinan-
dersetzen. 

Reiner Manstetten argumentiert in seinem 
Artikel „Wirtschaft und Menschenwürde“ 
dafür, dass Wirtschaft gleichzeitig ein von 
Menschenwürde abgeleiteter sowie abhän-
giger Bereich ist:
1. „Der Umgang der Menschen unter-

einander und insbesondere die Vertei-
lung der Güter in ihr ist abhängig von 
den in Kultur, Religion und Politik über-
lieferten Vorstellungen über das, was ein 
gutes Leben ausmacht.

2. Was aber die Wirtschaft an materiel-
len Lebensmöglichkeiten bereitstellt, 
ist abhängig auch von den Vorgaben 
der Natur, von Klima, Landschaft, Res-
sourcen und der natürlichen Kapazität, 
Schadstoffe aufzunehmen; abhängig ist 
es aber auch von dem Leben derer, die 
dieses Möglichkeit wahrnehmen, von ih-
rer gebrechlichen Leiblichkeit und ihrer 
unsteten Bedürfnisstruktur. Es ist diese 
Abhängigkeit, die (...) die Wirtschaft zu 
einer fundamentalen Herausforderung 
für jede wie auch immer geartete Idee 
von menschlicher Würde macht.“ (34)
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Was leistet das Netzwerk Menschenwür-
de für die Menschenwürdefrage?
Das Netzwerk „Menschenwürde in prak-
tischen Kontexten“ hat zum Ziel, die Trag-
weite und normative Bedeutung des Be-
griffs der Menschenwürde in spezifischen 
praktischen Kontexten zu klären. Damit soll 
in konstruktiver Weise den sehr abstrak-
ten Bedenken gegenüber dem Menschen-
würdebegriff begegnet werden, welche vor 
allem in akademischen Diskussionen häufig 
vorgebracht worden sind. Die Forschungs-
projekte bewegen sich dabei auf der Schnitt-
stelle von theoretischen Grundlagenfragen 
– zum Begriff der Menschenwürde und dem 

Verhältnis von Menschenwürde zu den Be-
griffen der Selbstbestimmung und der mo-
ralischen Rechte – und Fragen der ange-
wandten Ethik, in welchen der Begriff der 
Menschenwürde häufig ins Spiel gebracht 
wird. Zum Beispiel in den Debatten um Su-
izidbeihilfe, Organhandel, die „Optimierung 
des Menschen“ (Enhancement) oder in der 
Debatte um die Erziehung und den Umgang 
mit Kindern. Dabei geht es darum zu klä-
ren, was genau mit Menschenwürde jeweils 
gemeint wird, ob dem Begriff eine klare Be-
deutung gegeben und er nicht als „blosser 
Slogan“ verwendet wird, und ob und inwie-
fern dem Begriff der Menschenwürde eine 
unverzichtbare Rolle in diesen Debatten zu-
kommt. 

Wie lässt sich die Menschenwürde 
ethisch begründen?
Ein Teil der (philosophischen) Skepsis ge-
genüber dem Menschenwürdebegriff rich-
tet sich darauf, dass behauptet wird, Men-
schenwürde lasse sich nur unter Rückgriff 
auf speziezistische oder theologische und 
fundamentalistische Prämissen begründen. 
Eine solche ‚Rechtfertigung‘ scheint vielen 
in unserer heutigen pluralistischen und libe-
ralen Gesellschaft nicht akzeptabel. Aber es 
gibt eine Reihe von neueren Versuchen, die 
Menschenwürde zu verstehen und zu recht-
fertigen – etwa indem auf die spezifischen 
Verletzlichkeiten von Menschen verwiesen 
wird, oder auf die Fähigkeiten zur Selbstbe-
stimmung und Selbstachtung, oder auf den 
fundamentalen Status und das Recht von 
Menschen, ihre Rechte geltend zu machen 

Netzwerk Menschenwürde

Dr. des. Holger Baumann ist wissenschaftlicher Leiter des „Netzwerks Menschenwür-
de“ am Ethik-Zentrum der Universität Zürich, in welchem Fragen der Menschenwürde in 
praktischen Kontexten erforscht werden. Aktuell beschäftigt er sich mit den Konzepten 
der Autonomie und Menschenwürde sowie deren Verhältnis in den Debatten um Suizid-
beihilfe und Organhandel sowie mit der Frage, was es heisst Kinder zu respektieren.

Dr. des. Holger Baumann
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und als Gleiche behandelt zu werden. Ein 
mir sehr einleuchtender Vorschlag besteht 
darin, von bestimmten paradigmatischen 
Beispielen der Menschenwürdeverletzung 
auszugehen, in denen Menschen ernied-
rigt oder gemütigt werden, und davon aus-
gehend zu klären, wie Menschenwürde zu 
verstehen ist.

Hat die Menschenwürde an Wichtigkeit 
gewonnen oder verloren?
Was die philosophische Auseinanderset-
zung mit dem Menschenwürdebegriff an-
geht, so hat dieser in meinen Augen in 
neuerer Zeit tatsächlich an Bedeutung ge-
wonnen. Im deutschsprachigen Raum gibt 
es seit einiger Zeit eine Reihe von detail-
lierten Auseinandersetzungen mit dem Wür-
debegriff, und auch im englischsprachigen 
Raum, in welchem er lange Zeit kaum eine 
Rolle spielte, sind nun eine Reihe von Bei-
trägen erschienen. Dies spiegelt einerseits 
die grundsätzliche gesellschaftliche und 
politische Bedeutung des Menschenwürde-
begriffs wider, die dieser ganz offensichtlich 
hat – es handelt sich um einen Begriff, der 
immer wieder in konkreten Situationen, in 
rechtlichen Zusammenhängen oder etwa 
auch im Kontext von Menschenrechten ins 
Spiel gebracht wird. Es gibt dabei einen 
Bedarf nach begrifflicher und inhaltlicher 
Klärung. Andererseits hat der Begriff der 
Menschenwürde auch deshalb an Bedeu-
tung gewonnen, weil sich beispielsweise 
angesichts neuer technischer und medizi-
nischer Möglichkeiten oder im Kontext einer 
‚globalisierten Welt‘ neue ethische Fragen 
stellen. Es lässt sich dabei eine Rück- oder 
Neubesinnung auf den Menschenwürdebe-
griff beobachten, weil viele die Auffassung 
teilen, dass etablierte ethische Prinzipien 
wie zum Beispiel das Prinzip des Respekts 
vor der Autonomie, der Nicht-Schädigung 
oder der Gerechtigkeit für eine adäquate 
und erschöpfende Diskussion nicht ausrei-
chend sind. Darin liegt aber auch eine Art 
Gefahr, weil in bestimmten Kontexten der 
Menschenwürdebegriff manchmal auch he-

rangezogen wird, um lediglich ein bestimm-
tes Unbehagen und bestimmte politische 
Anliegen zum Ausdruck zu bringen, ohne 
jedoch dem Menschenwürdebegriff einen 
klaren Inhalt zu geben. 

Welche neuen Fragen in Bezug auf Men-
schenwürde stellen sich heutzutage? 
Wie schon erwähnt sind dies einerseits 
Fragen, die sich im Lichte neuer technolo-
gischer und medizinischer Möglichkeiten 
stellen. Um nur ein paar Themen zu nen-
nen, die in neuerer Zeit diskutiert wurden: 
„Menschenwürde und Enhancement“, 
„Menschenwürde und Nanotechnologie“, 
„Menschenwürde und Gehirnkommunika-
tion und -steuerung“ oder „Menschenwür-
de und embryonale Stammzellforschung“. 
Neue Fragen stellen sich auch angesichts 
der höheren Lebenserwartung von Men-
schen und der zunehmenden Ressour-
cenknappheit im Gesundheitswesen: Was 
bedeutet es, die Würde von Menschen in 
Phasen der Abhängigkeit und Krankheit 
zu respektieren? Welche Ansprüche auf 
medizinische Behandlung lassen sich aus 
der Menschenwürde ableiten? Ausserhalb 
des medizinisch-technologischen Kontexts 
stellen sich im Zuge einer zunehmend glo-
balisierten Welt neue wichtige Fragen, die 
nun in den Blick geraten: Was schulden wir 
Menschen in sehr armen Ländern? Was be-
deutet es hier konkret, wenn man die For-
derung ernst nimmt, die Menschenwürde zu 
respektieren? Und schliesslich bietet auch 
die Diskussion um die Rechte von Tieren 
und die „Würde der Kreatur“ eine vergleichs-
weise neue Perspektive auf den Begriff der 
Menschenwürde. 

Philosophie.ch bedankt sich bei Herrn Bau-
mann für das schriftliche Interview.

Weitere Informationen zum Netzwerk Men-
schenwürde finden Sie unter: http://www.
ethik.uzh.ch/ufsp/forschungsprojekte/men-
schenwuerde.html
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Menschenwürde im Alltag

Wie im Verlauf des Themendossiers gezeigt 
wurde, spielt die Menschenwürde in vielen 
unterschiedlichen Bereichen eine Rolle. 
Ob dabei nun rechtliche, wirtschaftliche, 
politische oder moralische Fragen ange-
sprochen sind, stets handelt es sich um die 
Art und Weise, wie es mit dem Menschen 
umzugehen gilt, so dass seine Würde nicht 
verletzt wird.

Im alltäglichen Sprachgebrauch besteht 
auch kaum Zweifel daran, was Würde ist 
oder wann die Würde verletzt wird. Trotz-
dem findet man in der philosophischen Lite-
ratur Rat, so beispielsweise bei John Rawls, 
wie die staatliche Macht die Menschenwür-
de achten sollte und wie diese Aufgabe rea-
lisiert werden kann. (36)
Auch bezüglich der Begründung, weshalb 
der Mensch Würde hat, kommt im alltäg-
lichen Gebrauch kaum Zweifel auf: „Sie 
kommt ihm einfach zu kraft Geburt und 
darf ihm deshalb nicht „genommen“ wer-
den, oder sie ist auf die Art zu achten, dass 
der Würdeträger als Zweck an sich selbst 
genommen und mithin nicht instrumentali-

siert werden darf.“ (37) Letztere Konzeption 
des Selbstzweckes (vergleiche Seite 6 des 
Themendossiers) als Begründung der Men-
schenwürde geht auf die Moralphilosophie 
von Immanuel Kant zurück. Diese stützt sich 
darauf ab, dass der Mensch sich willentlich 
entscheiden kann und diese Entscheidung 
kraft seiner Vernunft gesetzgebend ist. Die-
se Form von Autonomie – diese Gesetzge-
bungsfähigkeit – ist für Kant der Grund der 
Würde. (38) 
Kant argumentiert in einem Teil seines 
Werkes mit dem Titel „Von der Kriecherei“ 
(39) gar, dass die Würde des Menschen jeg-
liche Selbsterniedrigung verbietet. Profes-
sor Andreas Brenner schreibt diesbezüglich: 
„Die Würde des Menschen geht einher mit 
einer Selbstachtung gebietenden Haltung, 
welche von nichts überragt werden kann 
und die, wie Kant ausführt, im Besonderen 
sowohl bestimmte Formen religiöser Vereh-
rung als unwürdig ausweist wie auch im All-
gemeinen jede Form des Sich-‘Bücken[s]‘ 
und Schmiegen[s]‘, bei denen man sich, 
wie Kant in seltener Drastik schreibt, selbst 
‚zum Wurm macht‘.“ (40)
In diesen Zeilen lässt sich erkennen, dass 
der Mensch genau dann seine Würde wahr-
nimmt und achtet, wenn er „sich selbst ist“. 

Dass dieses Unterfangen, sich selbst zu 
sein, eine individuelle Angelegenheit ist, 
welche sich stets im Alltag des Einzelnen 
abspielt, liegt auf der Hand. Was dies je-
doch beinhaltet, ist klärungsbedürftig. Ei-
nen solchen Klärungsversuch unternimmt 
Professor Peter Bieri in seinem kürzlich 
erschienen Werk „Eine Art zu leben – Über 
die Vielfalt menschlicher Würde“ (41). Dort 
liest man beispielsweise darüber, weshalb 
man sich durch den Verlust der Arbeitsstel-
le würdelos fühlen kann, was man unter 
einem „würdigen Abschied“ zwischen zwei 
Personen versteht, welche Rolle die Selbst-
ständigkeit hinsichtlich des Selbstzweckes 
spielt oder welcher Bezug zwischen der 
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Würde und dem Sinn des Lebens besteht.
Dass die Menschenwürde in engstem Zu-
sammenhang steht mit den Menschenrech-
ten, zeigen die Seiten 6 und 7 des The-
mendossiers. Wie steht es jedoch um die 
Umsetzung der diesbezüglichen rechtlichen 
Vorschriften, der Menschenrechte, in der 
Schweiz?
In der Schweiz gibt es 83 private Organi-
sationen (NGO‘s), die sich, neben diversen 
Bundesstellen den Menschenrechten wid-
men. Auf Humanrights.ch findet man alle 
Informationen zu den Schweizer Aktivitäten 
in der Innen- und Aussenpolitik. 
Im Landesinnern werden die Menschen-
rechte in einer breitgefächerten thema-
tischen Spezialisierung gesondert behan-
delt, wie beispielsweise: (42)
• Meinungsäusserungsfreiheit
• Umsetzung des Asylgesetzes
• Bildung und Sozialrechte
• Humanforschung
• Gleichstellung der Frauen
• Bürgerrechtspolitik
• Strafverfolgung
• Rassismus
• Sexuelle Identität
• Häusliche Gewalt
• Menschenhandel
• Datenschutz
• Schutz verletzlicher Gruppen wie Kinder, 

ältere Menschen, Sprachminderheiten, 
religiöse Minderheiten, Fahrende und 
Indigene

Der Stand der Umsetzung der UNO-Men-
schenrechtsabkommen wird gemäss den 
ratifizierten Konventionen ebenfalls publi-
ziert. Beispielsweise unterzeichnete die 
Schweiz 1989 das Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes, welches folgendes 
Ziel umfasst: „Die Kinderrechtskonvention 
gewährleistet Kindern – d.h. Menschen bis 
zum 18. Lebensjahr – Schutz und Unterstüt-
zung, damit sie ihre Persönlichkeit entfalten 
können. Zu diesem Zweck werden einer-
seits Rechte garantiert, die Kindern kraft 

ihres Menschseins zukommen und trägt an-
dererseits dem besonderen Schutzbedürf-
nis von Kindern Rechnung – da Kinder nur 
beschränkt am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen und ihre Sicht der Dinge in Staat 
und Gesellschaft kaum Gewicht hat.“ (43) 
Die Überprüfung der Umsetzung obliegt 
dem 18-köpfigen Ausschuss für die Rech-
te des Kindes (Committee on the Rights of 
the Child – CRC) der Vereinten Nationen, 
welcher die Berichte der Staaten sichtet. Ab 
April 2014 nimmt dieser Ausschuss eben-
falls Individualbeschwerden entgegen: „Es 
ermöglicht, missachtete Kinderrechte im 
Einzelfall vom UNO-Kinderrechtsausschuss 
prüfen zu lassen. Mit diesem zusätzlichen 
Instrument kann die Kinderrechtskonventi-
on noch wirksamer umgesetzt werden.“ (44)
Durch die in ihrer Informationsdichte bein-
druckende Plattform Humanrights.ch be-
steht für alle interessierten Personen die 
Möglichkeit, die Bemühungen der Einhal-
tung der Menschenrechte nachzuvollzie-
hen. (45)

Menschenrechte in der Schweiz

Schweizer Reiseausweis für Flüchtlinge
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Haben nur Menschen mit Selbstachtung eine Menschenwürde? Und was ist mit Men-
schen, die nicht oder nicht mehr zur Selbstachtung fähig sind? Haben diese dann keine 
Menschenwürde? Oder sind speziell solche Menschen anfällig für Menschenwürdever-
letzungen? Um einen Antwortversuch für diese Fragen starten zu können, sollte zuerst 
geklärt werden, was überhaupt unter „Selbstachtung“ zu verstehen ist: Es handelt sich um 
eine Haltung, die ein Mensch sich selbst gegenüber einnimmt. Sie lässt sich durch Fol-
gendes charakterisieren (46):
1. Diese Haltung zeigt sich nicht nur im Verhalten eines Menschen, sondern auch in sei-

nem Fühlen und Denken, ohne dass die Haltung der Selbstachtung mit dem Verhalten, 
Fühlen und Denken gleichgesetzt werden kann. Es handelt sich somit um eine Art und 
Weise oder ein Muster im Denken, Fühlen und sich Verhalten.

2. Diese Haltung lässt sich nicht beliebig bestimmen, sondern nur durch Veränderung von 
Gewohnheiten korrigieren. Durch solch eine Veränderung der Haltung als Denk-, Emp-
findungs- und Verhaltensmuster verändert sich somit die Persönlichkeit des Menschen.

3. Wie gross oder klein die Selbstachtung einer Person ist, stellt somit ein Persönlichkeits-
merkmal dar. 

4. Schliesslich steht die Selbstachtung auch im Zusammenhang mit Einstellungen und 
Verhaltensweisen gegenüber anderen Menschen, sprich respektvollen und das Gegen-
über achtenden Einstellungen.

Von Selbstachtung spricht man, wenn die individuelle Würde einer Person gemeint ist. 
Würde, die jemandem zukommt auf Grund seiner sozialen Stellung oder seines Amtes 
wegen, lässt sich kaum mit dem Begriff Selbstachtung in Verbindung bringen. (47) So hatte 
auch Niklas Luhmann in seinem Werk „Grundrechte als Institution“ vorgeschlagen, dass 
der Mensch in der modernen Gesellschaft viele unterschiedliche soziale Rollen einnimmt 

Selbstachtung und 
Menschenwürde

Quelle: “Peace Education”
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und dies dem Menschen nur gelingt, da er 
über diese Rollen hinaus eine individuelle 
Identität, also die Rolle einer Persönlich-
keit, hat. (48) Ralf Stoecker argumentierte: 
„Selbstachtung ist eine Haltung, die man zu 
der eigenen, individuellen Würde einnimmt, 
eine Sorge um die Verletzlichkeit der eige-
nen Persönlichkeit gegenüber Geringschät-
zung und Missachtung. Sie zeigt sich, wie 
gesagt, im Verhalten, aber auch im Denken 
und Fühlen eines Menschen. Wer Selbst-
achtung hat, den schmerzt es, gedemütigt 
zu werden, und er sucht nach Wegen, dies 
zu verhindern.“ (49)

Verletzung der individuellen Würde
Es ist vorstellbar, dass bei einer Person, 
die kontinuierlich oder extrem schwer in ih-
rer individuellen Würde verletzt worden ist, 
dies dazu führen kann, dass sie ihre eige-
ne achtsame Haltung gegenüber ihrer indi-
viduellen Persönlichkeit aufgibt. Stoecker 
schrieb hierzu: „Die Erfahrung, dass man 
die Ansprüche auf respektvolle Behandlung 
überhaupt nicht durchsetzen kann, dass 
man hilflos den Verletzungen der eigenen 
Würde ausgesetzt ist, kann zur Resignation 
gegenüber den eigenen Fähigkeiten führen, 
die Würde zu bewahren. (...) Einem Men-
schen die Selbstachtung zu nehmen heis-
st, ihn so zu behandeln, dass er das Denk-, 
Fühl- und Verhaltensmuster revidiert, mit 
dem er sich bis dahin um seine individuelle 
Würde gekümmert hat.“ (50)
Der Zusammenhang zwischen individueller 
Würde und Selbstachtung ist somit ein be-
sonders enger. Auch wenn Verletzungen 
der individuellen Würde nicht unbedingt 
zum Verlust der Selbstachtung führen.

Lässt sich also sagen, dass nur Menschen 
mit Selbstachtung eine Menschenwürde 
haben? Wie wir gesehen haben, betrifft die 
Selbstachtung die individuelle Würde, wel-
che nicht gleichzusetzen ist mit der Men-
schenwürde. Letztere wird stets als „unver-
äusserlich“ bezeichnet, was auch bedeutet, 
dass ein Mensch, der seine individuelle 
Würde verliert, trotzdem noch über Men-
schenwürde verfügt. So schlugen diverse 

Philosophen (51) vor, dass mit dem Begriff 
„Menschenwürde“, das Recht nicht ge-
demütigt zu werden, bezeichnet wird, sprich 
keine Verletzungen der individuellen Würde 
erleben zu müssen. Somit bleibt das Recht, 
nicht gedemütigt zu werden, auch bei einer 
Verletzung der individuellen Würde im glei-
chen Masse bestehen: So wie das Recht 
nicht gemindert wird, kann ebensowenig die 
Menschenwürde verloren gehen. Führt man 
sich hingegen den Fall vor Augen, dass eine 
Person irreversibel in ihrer individuellen 
Würde geschädigt wird, so sehr, dass es für 
sie keine Möglichkeit mehr gibt, überhaupt 
eine selbstachtende Identität aufzubauen, 
dann handelt es sich um die Verletzung der 
Menschenwürde. (52)
Im Falle von Personen, die auf Grund ihres 
gesundheitlichen Zustandes nicht oder 
nicht mehr in der Lage sind, sich um ihre 
Würde zu kümmern, ist somit stets gebo-
ten, mit dieser Person menschenwürdig 
umzugehen. So ist beispielsweise auch im 
Fall von Säuglingen bestreitbar, ob diese in 
der Lage sind, eine selbstachtende Haltung 
herzustellen. Ralf Stoecker argumentierte 
hierzu: „Die Gefahr bei Kleinkindern liegt 
vielmehr darin, dass sie, wenn man nicht 
von vorn hinein so mit ihnen umgeht, als 
hätten sie eine individuelle Würde, nur spät 
und unvollkommen lernen, wie wichtig eine 
individuelle Würde ist (für sie und andere). 
Mit Kindern achtungsvoll umzugehen ist 
also ein Gebot der Menschenwürde, weil es 
entscheidend dafür ist, wie sie selbst einmal 
mit der Würde anderer Menschen umgehen 
werden.“ (53)
Aus diesen Ausführungen lässt sich auch 
der Schluss ziehen, dass sich die Achtung 
der Menschenwürde mit Hilfe der Selbst-
achtung gewissermassen erlernen lässt.

Die durch die UN geprägten Aktivitäten im 
Bereich „Peace Education“ sind in Artikel 26 
(Recht auf Bildung) der universellen Men-
schenrechte verankert und folgen entspre-
chenden Zielsetzungen: Vollständige Ent-
wicklung der menschlichen Persönlichkeit 
und Stärkung des Respekts für Menschen-
rechte und grundlegender Freiheiten. (54)
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•	 Auslegung einer Rechtsnorm
Unter Auslegung, Exegese oder Interpretation ver-
steht man in der Rechtswissenschaft die Ermittlung 
des Sinnes einer Rechtsnorm, eines Vertrages oder 
sonstiger Willenserklärungen.

•	 Demütigung
Demütigung ist die den Selbstwert, die Würde und 
den Stolz angreifende beschämende und ver-
ächtliche Behandlung eines Anderen, oft auch im 
Beisein oder vor den Augen anderer Personen. De-
mütigung kann Ausdruck einer gezielten Aggression 
oder Provokation sein.

•	 Genozid
Ein Völkermord oder Genozid ist seit der Konventi-
on über die Verhütung und Bestrafung des Völker-
mordes von 1948 ein Straftatbestand im Völkerstraf-
recht, der nicht verjährt. Der Begriff Genozid setzt 
sich zusammen aus dem griechischen Wort γένος 
(génos = „Herkunft, Abstammung, Geschlecht, 
Rasse“; im weiteren Sinne auch „das Volk“) sowie 
dem lateinischen caedere „morden, metzeln“. Ge-
kennzeichnet ist er durch die spezielle Absicht, auf 
direkte oder indirekte Weise „eine nationale, eth-
nische, rassische oder religiöse Gruppe als solche 
ganz oder teilweise zu zerstören“. Daher wird er 
auch als einzigartiges Verbrechen, als Verbrechen 
der Verbrechen oder als das schlimmste Verbre-
chen im Völkerstrafrecht bezeichnet. Seit dem Be-
schluss durch die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen wurde die Bestrafung von Völkermord 
auch in verschiedenen nationalen Rechtsordnungen 
ausdrücklich verankert.

•	 Homo oeconomicus
Homo oeconomicus (lat. hŏmō oeconomicus 
‚Wirtschaftsmensch‘), auch rationaler Agent, ist 
in der Wirtschaftswissenschaft und Spieltheorie 
das theoretische Modell eines Nutzenmaximierers 
zur Beschreibung menschlichen Handelns. In der 
Makroökonomie wird dieses Modell auch oft als 
sogenannter repräsentativer Agent benutzt, um 
gesellschaftliche Vorgänge zu beschreiben. Das 
Modell wird zur Erklärung elementarer wirtschaft-
licher Zusammenhänge genutzt und ist Grundlage 
vieler wirtschaftswissenschaftlicher Modelle. 

•	 Menschenrecht
Als Menschenrechte werden subjektive Rechte 
bezeichnet, die jedem Menschen gleichermaßen 
zustehen. Das Konzept der Menschenrechte geht 
davon aus, dass alle Menschen allein aufgrund 
ihres Menschseins mit gleichen Rechten ausge-
stattet und dass diese egalitär begründeten Rechte 
universell, unveräußerlich und unteilbar sind. Men-
schenrechte werden heute gewöhnlich als Abwehr-
rechte des Bürgers gegen den Staat zum Schutz 
seiner Freiheitssphäre verstanden. Weil aber Men-
schenrechte auch von dritter Seite bedroht werden, 
wird davon ausgegangen, dass außerdem zu jedem 
Menschenrecht eine staatliche Schutzpflicht gehört, 
mit der erst ein Menschenrecht vollständig verwirk-
licht werden kann.

•	 Speziezismus
Der Neologismus Speziesismus (aus Spezies und 
-ismus) wurde erstmals 1970 von dem britischen 
Psychologen Richard Ryder verwendet. Er hat als 
theoretische Konzeption insbesondere in einen Teil 
der Tierbefreiungsbewegung und in die Tierethik 
Eingang gefunden. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Unterteilung in Spezies ein soziales 
Konstrukt sei. Dabei wird Speziesismus als Unter-
drückungsform mit Parallelen zum Rassismus oder 
Sexismus unter Menschen gesehen.

•	 Vereinte Nationen
Die Vereinten Nationen (VN), englisch United 
Nations (UN), häufig auch UNO für United Nations 
Organization (deutsch Organisation der Vereinten 
Nationen), sind ein zwischenstaatlicher Zusam-
menschluss von 193 Staaten und als globale 
internationale Organisation ein uneingeschränkt 
anerkanntes Völkerrechtssubjekt. Die wichtigsten 
Aufgaben der Organisation sind gemäß ihrer Charta 
die Sicherung des Weltfriedens, die Einhaltung des 
Völkerrechts, der Schutz der Menschenrechte und 
die Förderung der internationalen Zusammenarbeit. 
Im Vordergrund stehen außerdem Unterstützung im 
wirtschaftlichen, sozialen und humanitären Gebiet.

Quellen: Gesamtes Glossar siehe (55).

Glossar
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